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Auftrag Marti 
 

betreffend Ergänzungsarbeiten zum Erlass übergeordneter politischer Ziele und Leit-

sätze für die Planungsperiode 2021 - 2024 
 

Antwort der Regierung 

 

Das Regierungsprogramm und der Finanzplan sind gemäss Art. 42 Abs. 2 und Art. 

46 der Verfassung des Kantons Graubünden (KV; BR 110.100) die zentralen Instru-

mente der strategischen und politischen Steuerung im Kanton Graubünden. Sie bil-

den gemeinsam die mittelfristige Schwerpunktplanung der Regierung. Das Regie-

rungsprogramm umschreibt die wichtigsten Ziele und Aktivitäten der Regierung für 

eine Planungsperiode von vier Jahren. Zeitlich koordiniert und inhaltlich mit dem Re-

gierungsprogramm abgestimmt, legt die Regierung die finanzpolitischen Ziele und 

Vorgaben fest. Der Finanzplan zeigt, wie sich der kantonale Finanzhaushalt in der 

gleichen Planperiode voraussichtlich entwickelt. 

Im Kanton Graubünden ist die Kooperation zwischen Parlament und Regierung bei 

der Erarbeitung der politischen Planung ausgeprägt vorhanden (Art. 60 Gesetz über 

den Grossen Rat [Grossratsgesetz; GRG, BR 170.100]). Die politische und strategi-

sche Planung erfolgt im Zusammenspiel zwischen Parlament und Regierung. Unter 

Wahrung der einzelnen Zuständigkeiten werden die Grundlagen gemeinsam erarbei-

tet und die Planung inhaltlich koordiniert. Basierend auf dieser gemeinsamen Pla-

nung hatte der Grosse Rat gemäss Art. 34 Abs. 1 KV in der Augustsession 2019 die 

übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze für die Planungsperiode 2021-2024 

erlassen.  

Gemäss Art. 42 Abs. 1 KV ist es Aufgabe der Regierung, die Ziele und Mittel staatli-

chen Handelns unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten und des Gros-

sen Rats zu planen, zu bestimmen und zu koordinieren. Die übergeordneten politi-

schen Ziele und Leitsätze bilden bei der Ausarbeitung des Regierungsprogramms 

und dem damit verknüpften Finanzplan die Leitplanken, wobei der Regierung ein ge-

wisser Spielraum gewährt wird. 

Die Erarbeitung des Regierungsprogramms und Finanzplans 2021-2024 erfolgte in 

Anlehnung an die Erfahrungen aus den Jahren 2007, 2011 und 2015. Die Regierung 

hat unter Beachtung der übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze des Grossen 

Rats sowie unter Vorbehalt der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel umset-

zungsorientiere Regierungsziele und Entwicklungsschwerpunkte mit dazugehören-

den konkreten Massnahmen beschlossen. Bei der grafischen und inhaltlichen Dar-

stellung des Regierungsprogramms wurden Anpassungen vorgenommen mit dem 
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Ziel, die Verständlichkeit zu erhöhen. Bei jedem Regierungsziel wurden die zur Ziel-

erreichung nötigen Entwicklungsschwerpunkte (inkl. Massnahmen) abgebildet und 

erläutert. Dies führt auch zu einer Anpassung der im Auftrag kritisierten Nummerie-

rungslogik der Entwicklungsschwerpunkte. Das Regierungsprogramm und der Fi-

nanzplan 2021-2024 werden dem Grossen Rat in der Februarsession 2020 zur 

Kenntnis gebracht (vgl. Art. 64 Abs. 1 Grossratsgesetz). Im Rahmen dieser Botschaft 

legt der Grosse Rat zudem die finanzpolitischen Richtwerte für die Jahre 2021-2024 

fest (Art. 34 KV). 

Die Regierung setzt ab 2021 die auf die Planungsperiode von vier Jahren ausgeleg-

ten Entwicklungsschwerpunkte anhand von Jahreszielen um. Dabei werden die im 

Regierungsprogramm pro Entwicklungsschwerpunkt vorgesehenen Massnahmen 

konkretisiert und dem Grossen Rat jeweils im Jahresprogramm zusammen mit der 

Budgetbotschaft zur Kenntnis gebracht. Die jährliche Zuteilung der finanziellen Mittel 

erfolgt durch den Grossen Rat über das Budget. Die Regierung überprüft mit einem 

gut ausgebauten Controlling die Erreichung der Jahresziele. Die daraus resultierende 

Erfolgskontrolle wird dem Grossen Rat jeweils zusammen mit der Jahresrechnung 

zur Kenntnis gebracht. Analog den Anpassungen im Regierungsprogramm ist vorge-

sehen, die im Auftrag kritisierten Punkte der Erfolgskontrolle zu verbessern mit dem 

Ziel, die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.  

Mit diesen eingeleiteten Massnahmen zur besseren Verständlichkeit und Nachvoll-

ziehbarkeit des Regierungsprogramms und der Erfolgskontrolle werden zentrale An-

liegen des vorliegenden Auftrags bereits umgesetzt.  

Der vorliegende Auftrag fordert zudem, dass die Regierung dem Grossen Rat über 

die ganze Legislatur pro übergeordnetem politischen Ziel und den daraus formulier-

ten Leitsätzen drei bis acht konkrete Umsetzungsprojekte in Form von klassischen 

Projektaufträgen zum Beschluss vorlegt. Ein solches Vorgehen wäre indessen sys-

temwidrig und würde der verfassungsmässig und gesetzlich vorgesehenen Aufga-

benteilung bzw. Gewaltentrennung zwischen Grossem Rat und der Regierung zuwi-

derlaufen. Diese sieht wie ausgeführt vor, dass der Grosse Rat die übergeordneten 

politischen Ziele und Leitsätze bzw. die finanzpolitischen Richtwerte festlegt, das Re-

gierungsprogramm bzw. die Erfolgskontrolle jedoch nur zur Kenntnis nimmt. Soweit 

ersichtlich, kennt auch kein anderer Kanton ein solches wie im Auftrag vorgesehenes 

System. Unabhängig davon bestünde die Gefahr, dass operative Projekte nur sehr 

verzögert umgesetzt werden könnten und insgesamt ein grösserer bürokratischer 

Aufwand entstünde.  

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 
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